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WIR INFORMIEREN

ALKOHOLVERBOT FÜR

FAHRANFÄNGER

FÜHRERSCHEIN AUF PROBE

Ihre NotizenWenn der Teilnahmenachweis an einem Auf-
bauseminar nicht fristgerecht vorliegt, wird die 
Fahrerlaubnis entzogen. Sie darf erst wieder 
erteilt werden, wenn die jeweilige Bescheini-
gung vorliegt.

Bei einer weiteren schwerwiegenden Zuwider-
handlung innerhalb der Probezeit erfolgt eine 
schriftliche Verwarnung mit der Empfehlung 
einer verkehrspsychologischen Beratung inner-
halb von zwei Monaten.

Bei der dritten schwerwiegenden Zuwiderhand-
lung: Entzug der Fahrerlaubnis mit einer Sperr-
frist von mindestens drei Monaten.

Bei einer vierten schwerwiegenden Zuwider-
handlung: Anordnung eines medizinisch psy-
chologischen Gutachtens (MPU).

ERLÄUTERUNGEN
Einem schwerwiegenden Verstoß (das kann 
schon ein Geschwindigkeitsverstoß im Buß-
geldbereich sein) gleichgestellt sind zwei 
weniger schwerwiegende Verstöße (z. B. Über-
schreiten der Frist für die Hauptuntersuchung).

Eine umfassende Darstellung der Delikte 
finden Sie in Anlage 12 zu § 34 Fahrerlaubnis-
verordnung.



Für Fahranfänger gelten in der Probezeit zu-
sätzliche Bestimmungen, deren Missachtung 
schnell den Führerschein in Gefahr bringen kann.

Wir haben für Sie hier ein paar Informationen 
zusammengefasst:

ALKOHOL UND SEINE FOLGEN

§ 24 c Straßenverkehrsgesetz (Auszug)
„Ordnungswidrig handelt, wer in der Probezeit nach 
§ 2a Straßenverkehrsgesetz oder vor Vollendung des 
21. Lebensjahres als Führer eines Kraftfahrzeuges 
im Straßenverkehr alkoholische Getränke zu sich 
nimmt oder die Fahrt antritt, obwohl er unter der 
Wirkung eines solchen Getränks steht ...“

Als Nachweis reicht schon die Aussage von Poli-
zeibeamten oder anderen Zeugen, dass der Fahr-
anfänger bzw. die Fahranfängerin vor Fahrantritt 
oder während einer Fahrt alkoholhaltige Getränke 
konsumiert hat

oder
• ein Alkotest mit einem positivem Ergebnis von   
 unter 0,25 mg/l Atemalkohol

oder
• eine Blutprobenentnahme mit ermitteltem Blut-  
 alkoholkonzentrationswert unter 0,5 Promille.

RECHTSFOLGEN
Die Ordnungswidrigkeit wird mit einer Geldbuße 
in Höhe von 250 Euro und einem Punkt im Fahr-
eignungsregister geahndet.

Eine Probezeitverlängerung auf vier Jahre und die 
Anordnung eines Aufbauseminars sind weitere 
Folgen.

GEFAHRENABWEHR
Zur Gefahrenabwehr können zusätzlich die Wei-
terfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel 
sichergestellt werden.

FÜHRERSCHEIN AUF PROBE

Begeht ein Fahranfänger in der Probezeit ei-
nen schwerwiegenden Verstoß, wird neben der 
Ahndung des Delikts die Probezeit auf vier Jahre 
verlängert und ein Aufbauseminar (Kosten von 
rd. 400 Euro) angeordnet. Die Nachschulung 
umfasst neun Stunden und eine Fahrprobe mit 
einem Fahrlehrer.

Für die Teilnahme an einem Aufbauseminar 
wird üblicherweise eine Frist von zwei Monaten 
gesetzt.

Alkoholgrenzen und deren Folgen im Überblick

Blutalkohol- oder Atem-
alkoholkonzentration

Fahranfänger
unter 0,5 ‰ BAK oder
unter 0,25 mg/l AAK

Übrige Kraftfahrzeugführer
0,3 bis unter 0,5 ‰ BAK oder
0,15 bis unter 0,25 mg/l AAK

0,5 bis unter 1,09 ‰ BAK oder
0,25 bis unter 0,54 mg/l AAK

ab 1,1 ‰ BAK oder
ab 0,55 mg/l AAK

Ohne Fahrauffälligkeit

1 Punkt, 250 Euro Bußgeld
Probezeitverlängerung,
Aufbauseminar

keine Folgen

2 Punkte,
Bußgeld bis 1500 Euro
Fahrverbot bis 3 Monate

3 Punkte,
Geld- oder Freiheitsstrafe,
Fahrerlaubnisentzug

Anzeichen von 
Fahrunsicherheit

3 Punkte

Geld- oder
Freiheitsstrafe

Fahrerlaubnis-
entziehung

Mit Verkehrsunfall

3 Punkte

Geld- oder
Freiheitsstrafe

Fahrerlaubnis-
entziehung

Schmerzensgeld

Übrigens: Auch Radfahrer müssen bei übermäßigem Alkoholgenuss und Fahrauffälligkeiten mit einem 
Ermittlungsverfahren rechnen und sind ab 1,6 ‰  BAK absolut fahruntüchtig.


